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Bund für
Umwelt und
Naturschutz
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Landesverband
Schleswig-Holstein

Elektromagnetische Felder
und Gesundheit
Die künstliche Strahlung ist heute etwa
20.000-fach stärker als die natürlichen
elektromagnetischen Felder. Neben den
bekannten und hinreichend erforschten
Wärme-Effekten durch starke elektroma-
gnetische Felder (“Mikrowelleneffekt”) rük-
ken vermehrt die nicht-thermischen Wir-
kungen in die Diskussion. Heute gilt es als
sicher, dass gerade auch niedrige Feldstär-

ken - wie sie beim Mobilfunk auftreten
- die menschliche Gesundheit beein-
trächtigen können.

Auch wenn aufgrund der unzureichen-
den Erforschung bislang noch kein wis-
senschaftlicher Nachweis, dass elektro-
magnetische Felder (EMF) z.B. Leukämie
auslösen, erbracht werden konnte, sind
Gesundheitsgefahren durch Mobilfunk
nicht auszuschließen. Folgende biolo-
gische (nicht-thermische) Wirkungen

Der Mobilfunkboom ist ungebrochen. Bereits heute sind
über 60 Millionen Handys in Deutschland im Umlauf,
50.000 Sendemasten übertragen die Signale. Mit der
Vergabe der UMTS-Lizenzen wird die Installation von bis
zu 50.000 weiteren Sendeanlagen erwartet.
Mit dem Bau neuer Anlagen wachsen auch die Bedenken
der Bevölkerung. Sind die elektromagnetischen Felder tatsäch-
lich so harmlos, wie die Betreiber behaupten? Welche gesund-
heitlichen Risiken bestehen? Reichen die jetzigen Grenzwerte und
planungsrechtlichen Instrumentarien aus?
Der BUND hält es für zwingend erforderlich, aus Vorsorgegründen
die möglichen gesundheitlichen Risiken intensiver zu erforschen
und mögliche Belastungen zu minimieren. Hierzu müssen restrik-
tivere Bestimmungen im Baugesetzbuch, dem Bundesimmissions-
schutzgesetz und der Landesbauordnung verankert werden. Schon
jetzt sind die Kommunen gefordert, alle planerischen Möglich-
keiten auszuschöpfen, um die unkontrollierte Errichtung von Sen-
deanlagen zu vermeiden und Maßnahmen zum vorsorgenden
Gesundheitsschutz zu treffen.
Mit dem vorliegenden BUNDhintergrund möchte der BUND
Schleswig-Holstein hierzu eine Hilfestellung geben.

Handlungstipps
für Betroffene
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von EMF werden wissen-
schaftlich diskutiert:

Beeinflussung des Mela-
toninhaushaltes (wichtiges
körpereigenes Hormon),

unspezifische neurove-
getative Symptome (Elektro-
sensitivität),

Veränderung des Kal-
ziumhaushaltes von Zellen,

Beeinflussungen des Im-
munsystems,

Beeinflussungen der Blut-
hirnschranke,

Beeinflussung der Hirn-
ströme,

epidemiologische Hinwei-
se auf Leukämie fördernde
Wirkung bei Kindern.

Daneben kann es durch EMF
zur Beeinträchtigung medi-
zinischer Implantate kom-
men.

Grundsätzlich besteht das
Problem, dass die relevanten
Summenbelastungen bislang

nicht erfasst werden kön-
nen. Klar ist jedoch, dass

die bestehenden Grenz-
werte für thermische

Wirkungen keinen
hinreichenden Ge-

sundheitsschutz
ermöglichen.

Gesundheitsvorsorge
stärken
Elektromagnetische Felder
beeinflussen den menschli-
chen Organismus und können
ihn schädigen.

Der Schutz der Bevölkerung
vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch EMF ist in
der Bundesrepublik durch das
Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BImSchG) geregelt.
Speziell die Verordnung über
elektromagnetische Felder
vom 1.1.1997 (26. BImSchV)
legt für den Betrieb von
Sendefunkanlagen Grenz-
werte der elektrischen und

magnetischen Feldstärke
fest. Diese beziehen sich al-
lein auf die Begrenzung kri-
tischer Temperaturerhöhun-
gen und Reizwirkungen. Die
Genehmigungsbehörden ge-
hen vereinfachend davon
aus, dass bei Einhaltung die-

ser Grenzwerte generell kei-
ne gesundheitlichen Beein-
trächtigungen entstehen.

Da gesetzliche Anforderun-
gen zum Schutz vor nicht-
thermischen Wirkungen von
EMF allerdings bis heute feh-
len, ist dabei quasi ein rechts-
freier Raum entstanden. Die
gerichtliche Durchsetzung
weiterer Schutzanforderun-
gen ist damit nur möglich,
wenn ein Kläger den Beweis
über konkrete Gesundheits-
schäden nachweist. Dies aber
ist praktisch unmöglich.

Der Bundesgesetzgeber ist
gefordert, die nicht-thermi-
schen Wirkungen anzuerken-
nen und die Grenzwerte ent-
sprechend zu reduzieren. Der
BUND Schleswig-Holstein

BUND-
Forderung:
Risikovor-
sorge statt
Gefahren-
abwehr!

verlangt demnach vom Ge-
setzgeber, die Werte der 26.
BImSchV  zumindest um den
Faktor 10 (beim Funk) und
Faktor 100 (beim Strom) zu
senken.

Darüber hinaus empfiehlt der
BUND Schleswig-Holstein

aus Vorsorgegründen für Au-
ßenanlagen einen Wert ein-
zuhalten, der nochmals um
eine Zehnerpotenz niedriger
liegt. Dies sollte auf kommu-
naler Ebene durch eine ent-
sprechende Bauleitplanung
realisiert werden. Hierbei
geht es vorrangig um Sende-
anlagen mit gepulster Strah-
lung (z.B. Mobilfunk) und um
Höchstspannungsleitungen.
Die Freileitungen können Ab-
gaspartikel elektrisch aufla-
den und dadurch das Lungen-
krebsrisiko bei Menschen, die
in der Nähe dieser Leitungen
wohnen, erhöhen.

Für Schlafplätze empfehlen
Experten einen Zielwert, der
um den Faktor 1.000 (beim
Funk) und Faktor 10.000

BUND - Landesverband Schleswig-Holstein
Grenz- und Vorsorgewerte für Elektrosmog

   Strom Funk
Grenzwert     100 % 100 % gemäß 26. BImSchV
Reduzierter Grenzwert         1 %   10 % Forderung an den Gesetzgeber
Vorsorgewert      0,1 %     1 % Empfehlung für Außenanlagen
Reduzierter Vorsorgewert   0,01 %  0,1 % Zielvorgabe für Schlafplätze

Die unterstrichenen %-Angaben sind die vom
BUND-Bundesverband veröffentlichten vorläufigen Vorsorgewerte

Grenzwerte für Hochfrequenzanlagen nach 26. BImSchV

Effektivwert der Feldstärke, quadratisch gemittelt
über 6-Minuten-Intervalle

Frequenz (f)
in Megahertz (MHz)

Elektrische Feldstärke in
Volt pro Meter (V/m)

Magnetische Feldstärke in
Ampere pro Meter (A/m)

10 - 400
400 - 2.000

2.000 - 300.000

27,5
1,375 √f

61

0,073
0,0037 √f

0,16

Grenzwerte für Niederfrequenzanlagen nach 26. BImSchV

Effektivwert der elektrischen Feldstärke und der
magnetischen Flussdichte

Frequenz (f)
in Hertz (Hz)

Elektrische Feldstärke in
Kilovolt pro Meter (kV/m)

Magnetische Flussdichte in
Mikrotesla (µT)

50
16,66

5
10

100
300



Mobilfunk - BUND Handlungstipps für Befroffene   Seite 3

(beim Strom) unter den
Grenzwerten liegt. Elektro-
sensible Menschen sollten,
wenn nötig, ihren Schlafplatz
mit geeigneten Materialien
von außen abschirmen und
dafür sorgen, dass ihr Schlaf-
raum nachts vom Stromnetz
freigeschaltet wird. Selbst-
verständlich dürfen im
Schlafraum keine Funkgerä-
te (Handy, Schnurlostelefon)
betrieben werden.

Bundesumwel tmin i s te r
Trittin hat sich unter Beru-
fung auf die Schweizer
Immissionswerte für eine
Absenkung der zulässigen
Strahlung aus Mobilfunk-
Anlagen ausgesprochen.

Bundeskanzler Schröder hat
Zeitungsberichten zufolge
die Angelegenheit zur Chef-
sache erklärt und blockiert.
Die angespannte Konjunktur-
lage solle nicht durch zusätz-
liche, die Industrie belasten-
de Maßnahmen verschärft
werden (BERLINER ZEITUNG,
10./11.11.2001).

Baurecht optimieren
Grenzwerte dienen immer
nur der Verhinderung akuter
Gefahren. Quantitative Fest-
legungen, mit dem Ziel, noch
zulässige Belastungen zu de-
finieren, können das ursäch-
liche Problem nicht lösen.

Ziel eines vorsorgenden Um-
welt- und Gesundheitsschut-
zes muss es sein, denkbare
Beeinträchtigungen durch
Mobilfunk-Anlagen auszu-
schließen. Entsprechende
baurechtliche Optimierungen
können dazu einen Beitrag
leisten.

Bislang sind Antennenanla-
gen mit einer Höhe von bis
zu 10 m von der Genehmi-
gungspflicht freigestellt. Al-
lein notwendig ist eine
Standortbescheinigung von
der Regulierungsbehörde für

Telekommunikation und Post,
die diese nach alleiniger Prü-
fung telekommunikations-
rechtlicher Vorschriften aus-
stellt. Die Errichtung gewerb-
licher Anlagen muss nur beim
zuständigen Staatlichen Um-
weltamt angezeigt werden.

Diese Regelungen sind völlig
unzureichend.

Auch kann nicht hingenom-
men werden, dass weder
Einzelanlagen noch ganze
Netze, wie z.B. das UMTS-
Netz, ohne Umwelt-
verträglichkeitsprüfung er-
richtet werden dürfen. Hier
ist eine Anpassung der bun-
desgesetzlichen Regelungen
erforderlich.
Mit Datum vom 28.08.2001
hat das Verwaltungsgericht
Düsseldorf die bisherige Pra-
xis, in reinen Wohngebieten
ohne Baugenehmigung Sen-
deanlagen zu errichten, für
rechtswidrig erklärt (AZ: 9 L
1021/01). Solche Anlagen
stellten eine genehmigungs-
pflichtige Nutzungsänderung
dar; wegen ihres Einflusses
auf das Ortsbild ließen sich
die Stationen für den Mobil-
funk nicht ohne Baugeneh-
migung betreiben. Hat das
Urteil Bestand, bietet es eine
gute Grundlage, sich vor Ort
gegen Sendeanlagen zu weh-
ren.

BUND-Forderungen
Zentrale Forderungen an den
Gesetzgeber in Bund und
Land sind:

Änderung des Bauge-
setzbuches: Ermöglichung
des Ausschlusses von Mobil-
funkanlagen durch Flächen-
nutzungsplan und Bebau-
ungsplan (§§ 5 und 9 BauGB);

Änderung der Baunut-
zungsverordnung mit dem
Ziel, die Errichtung von Sen-
deanlagen in Gebieten mit
schutzbedürftigen Nutzun-

gen (Krankenhäuser, Kinder-
tagesstätten, etc.) zu unter-
sagen;

Immissionsschutzrecht-
liche Verankerung der BUND-
Vorsorgewerte

Einbeziehung von Mobil-
funkanlagen zu den nach § 4
BImSchG genehmigungsbe-
dürftigen Anlagen;

Änderung des Gesetzes
über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG):
UVP-Pflicht für Netzplanun-
gen und Einzelanlagen;

Änderung der Landes-
bauordnung: Einschränkung
der Genehmigungsfrei-
stellung für “Antennenanla-
gen bis zu 10 m Höhe”;

Erlass zur Einstufung der
Sendeanlagen als “gewerbli-
che Nutzungen”, mit der Fol-
ge einer eingeschränkten Zu-
lässigkeit in reinen Wohnge-
bieten;

Ausschluss von Anten-
nenanlagen durch örtliche
Bauvorschriften gem.  § 92
Landesbauordnung S-H.

Leider ist die politische Be-
reitschaft zur gesetzlichen
Verankerung der Risikovor-
sorge (noch) nicht sehr groß.

Auf kommunaler Ebene soll-
ten Betroffene deshalb kon-
krete Maßnahmen für den
vorsorgenden Gesundheits-
schutz einfordern.
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Bitte unterstützen auch Sie unsere
Arbeit für Natur und Umwelt:
BUND Spendenkonto Sparkasse Kiel, BLZ 210 501 70

                   Konto-Nr. 92 006 006

Bund für

Umwelt und
Naturschutz

Deutschland

Einwohnerantrag gemäß
Gemeindeverfassung
Nach § 16 f der schleswig-
holsteinischen Gemeindeord-
nung können Einwohner ei-
ner Gemeinde unter gewis-
sen Voraussetzungen bean-
tragen, dass der Rat über eine
bestimmte Angelegenheit,
für die er gesetzlich zustän-
dig ist, berät und entschei-
det. Ein solcher Antrag muss
schriftlich eingereicht wer-
den sowie das Begehren und
eine Begründung enthalten.
Inhalte eines solchen Antra-
ges zum Schutz vor Gesund-
heitsgefahren durch Sende-
anlagen, die im Dauerbetrieb
oder nachts ständig in Be-
trieb sind, könnten z.B. sein:

Festlegung von Bereichen
mit möglichst geringen Be-
lastungen;

Festlegung von Schutz-
bereichen für besondere Ein-
richtungen (Kindertagesstät-
ten, Schulen, Krankenhäuser,
Altersheime, etc.);

Festlegung der Belastun-
gen und Schutzabstände
nach den BUND-Vorsorge-
überlegungen

Erlaubnisse oder Gestat-
tungen von Sendeanlagen
auf städtischen Gebäuden
oder Grundstücken sind nur
unter der Bedingung zuläs-
sig, dass der Betreiber sich
zur Einhaltung der BUND-
Vorsorgewerte verpflichtet;

mit den Betreibern sind
darüber hinaus Gespräche zu
führen, die BUND-Vorsorge-
wert allgemein anzuwenden;

Zustimmung von neuen
Standorten und zu Änderun-
gen bestehender Anlagen nur
nach Vorlage der gesamten
Netzplanung im Gemeinde-
gebiet, um die Belastung
durch die Netze einzelner
Betreiber und die Gesamtbe-
lastung zu minimieren;

Sendemasten müssen für
alle Netzbetreiber zugänglich
sein;

es wird ein Kataster er-

stellt und fortlaufend ge-
führt, in dem alle vorhande-
nen Mobilfunkanlagen mit
den von ihnen ausgehenden
Strahlenbelastungen und
entsprechenden Sicherheits-
abständen verzeichnet sind;
dieses Kataster wird der Öf-
fentlichkeit zugänglich ge-
macht;

die Betreiber verpflichten
sich verbindlich, im Konflikt-
fall den Sachverhalt von ei-
nem von beiden Seiten ak-
zeptierten Gutachter prüfen
zu lassen;

es wird ein Forum zur Be-
gleitung der Entwicklung des
mobilfunkbedingten Elektro-
smogs eingerichtet, an dem
auch Ärztevertretungen und
Umweltverbände beteiligt
werden.
Letztendlich müssen wir alle
uns natürlich auch die Frage
stellen, ob wir das neue
UMTS-Netz überhaupt benö-
tigen.

Strahlung einer Funkantenne für Mobilfunk
Verhältnis Hauptstrahl zu Nebenstrahl: ca. 1 zu 100 (der Hauptstrahl
wird mit Abstand von der Antenne schwächer, der Nebenstrahl auch

zusätzlich jeweils noch um den Faktor 100).

Hauptstrahl

Nebenstrahl

40 m

20 m
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